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Rechtssatz

Der VwGH hat folgenden Beschluss gefaßt:

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
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1) Verbietet Artikel 17 der Sechsten Richtlinie des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften

der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern - Gemeinsames

Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpKichtige Bemessungsgrundlage (77/388/EWG) einem Mitgliedstaat die

Erhebung einer Abgabe, die in einem festen Satz aus folgender

Bemessungrundlage bemessen wird:

a) der Umsatzsteuer, die auf Grund der an den AbgabepKichtigen für dessen Unternehmen von anderen

Unternehmern erbrachten Lieferungen oder sonstigen Leistungen, ausgenommen auf Grund von

Geschäftsveräußerungen, geschuldet wird, und

b) der Umsatzsteuer, die vom AbgabepKichtigen auf Grund der Einfuhr von Gegenständen für sein Unternehmen oder

auf Grund des innergemeinschaftlichen Erwerbes für sein Unternehmen geschuldet wird?

2) Verbietet Artikel 33 der Richtlinie 77/388/EWG die Erhebung einer in Frage 1 beschriebenen Abgabe?

Gerichtsentscheidung
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